
  
 

 
  

DER PLANFESTELLUNGSBETRUG 

KURZE SÜDABKURVUNG 

 
FLUGROUTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"DIE GESCHICHTE DES AUSBAUS DES 
FLUGHAFENS LEIPZIG-HALLE IST DIE 

GESCHICHTE VON LÜGEN, 
HALBWAHRHEITEN UND  

VERSPRECHUNGEN VON POLITIK 
UND VERWALTUNG GEGENÜBER 

DEN BÜRGERN." 1 

 

An vielen Flughafenstandorten protestieren lärmgeplagte 
Bürger, da über ihre Köpfe hinweg  politische Entscheidungen 
getroffen und Planungen vorgenommen werden, die sie später 
mit Einschränkungen ihrer Lebensqualität und mit ihrer 
Gesundheit bezahlen müssen.  
 
Dies ist die Story einer besonders dreisten Weise von 
Ausgrenzung des Bürgers an der Teilhabe an demokratischer 
Mitbestimmung in der sich für ihre Rechtsstaatlichkeit 
rühmenden Bundesrepublik Deutschland.  
 
Die folgende Geschichte ist Fakt für Fakt belegt, heißt, 
garantiert Fake-News-frei.  
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VORGESCHICHTE 
 
Das DHL-Frachtzentrum in Brüssel erhält auf Grund der 
gesundheitlichen Belastungen der Anwohner keine Genehmigung zum 
weiteren Ausbau. Brüssel fordert von DHL eine Deckelung der 
Nachtflüge und die Ausmusterung alter Frachtmaschinen. 
 
"Wenn ich abwägen muss zwischen den Interessen des 
Unternehmens und dem Schutz der Anwohner, hat letzterer 
Vorrang."  (Didier Raynders, belgischer Finanzminister) 

 

Ganz anders sehen das die Politiker in Sachsen. Sie bieten DHL den 
Umzug nach Leipzig an. Innerhalb von 2 Jahren (in der Regel werden 10 
Jahre benötigt) wird ein Planfeststellungsverfahren durchgezogen, das 
in Deutschland seines Gleichen sucht.  
 
Zur Beruhigung der Bevölkerung wird dieser innerhalb des 
Planfeststellungsverfahrens u.a. versprochen: 
 
 "Flugzeuge dürfen niemand aufwecken" 2 

 

 "Routen führen um Leipzig herum" 3 
 
 
Nach Inbetriebnahme des DHL-Frachtkreuzes lässt der damalige DHL-
Chef Reinboth dann die Katze aus dem Sack und jubelt:  
 
 "Das kriegen Sie sonst nirgendwo hin - nicht mal in China" 4

 

 
 

 "Idealerweise geht man mit einem Frachtdrehkreuz in die    
Wüste" 5 
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2003 - FAKT 1 
 

Für die kurze Südabkurvung wird im Planfeststellungsverfahren eine 
Begrenzung der Tonnage von 30 Tonnen vereinbart: 
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2004 - FAKT 2 
 
So werden die Leipziger von der Sächsischen Landesregierung über den 
Planfeststellungsbeschluss informiert: 
 

 
 

 

  

LVZ, 14.12.2004 
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2006 - FAKT 3 
 
Die Deutsche Flugsicherung bestätigt am 16. Juni 2006 dem Flughafen 
Leipzig-Halle ausdrücklich, dass nach Inbetriebnahme der Start- und 
Landebahn Süd die Kurze Südabkurvung auf 30 Tonnen begrenzt wird. 
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2007 - FAKT 4 

Nach der Inbetriebnahme der Start- und Landbahn Süd wurde die 
Kurze Südabkurvung  
 

- ohne Information der Leipziger Stadtverwaltung, 
- ohne Information der Fluglärmkommission und 
- ohne Information der Bevölkerung  
 

für Fluggeräte ohne Tonnagebegrenzung freigegeben. 
 
Später wurde diese mit 137 Tonnen konkretisiert. Diese "Eingrenzung" 
gestattet es, dass noch immer ca. 85 % der am LEJ am Tag startenden 
Passagier- und Frachtmaschinen die Kurze Südabkurvung nutzen 
können, so etwa die Boeing 738, Airbus 320, AN12 ... 
 
Schon die ersten Überflüge lösten bei den Betroffen im Nordwesten 
von Leipzig einen Proteststurm aus. So versammelten sich nach den 
ersten Überflügen 4.000 Betroffene spontan auf dem Gemeindeplatz 
in Böhlitz-Ehrenberg.  
 
 

 
                                                                                                                                                                       LVZ, 07.06.2007 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
Netzwerk "Zukunft Leipzig" 
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                                                                                                                                                                                                                             LVZ, 05.07.2007                                     

  Ortschaftsrat                                                                                    Vorsitzender der FLK  

 
 
 
 
 
 
 
Fakt 5  - Nicht nur Betrug am Bürger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft entschied positiv über 
die Gewährung von Fördermitteln zum Bau der Start- und Landebahn 
Süd. U.a. auch deshalb, weil Deutschland im Anhörungsprozess 
anführte: 
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Fakt 6 - Das Spiel "Schwarzer Peter"  
 
 
LVZ, 12.07.2007 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              LVZ, 12.07.2007 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 LVZ, 14.07.2007 

 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                LVZ, 30.07.2007  
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DFS, 25.07.2007 

 

DSF, 16.06.2006 

Als Lügner entlarvt. 
Die Deutsche 
Flugsicherung, ein 
Unternehmen im 
Auftrag des Bundes.  
 
Siehe auch Seite 5 

Pressemitteilung 

http://www.dfs.de/dfs_homepage/
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Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA) 
wandte sich in August 2007 bezüglich der Kurzen Südabkurvung an das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
Wesentliche fachliche Aussagen des 2-seitigen Schreibens waren: 

 Die Route ist mit 30 Tonnen dem Planfeststellungsbeschluss 
zugrunde gelegt. 

 Eine Aufhebung der 30 Tonnenbegrenzung ist für das SMWA nicht 
nachvollziehbar. 

 Das Luftfahrtbundesamt (LBA) hat die in der Planfeststellung 
zugrunde gelegte Entscheidung (wie eben z.B. Routenplanungen) 
zu beachten. 

 Das LBA kann nicht ohne Not Regelungen treffen, deren 
Lärmwirkungen über das im Planfeststellungsverfahren 
"maßgebliche Maß" hinausgehen. 

 
Wesentliche politische Aussage in dem Schreiben war: 
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Die Rechtsprechungen - Die Fakten ohne Umschweife 

2008 
Im Juni reicht die GRÜNE LIGA SACHSEN eine Klage gegen die Kurze 
Südabkurvung beim Oberverwaltungsgericht Sachsen (OVG) ein.  
 
Klagegrund:  
Die Route führt über das europäische Natur- und Vogelschutzgebiet 
"Leipziger Auensystem". Für die Route mit Fluggeräten bis 136 Tonnen 
hat es im PFV keine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben. Durch die 
Überflüge kommt es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
festgelegten Schutzziele für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) und 
die Europäische Vogelschutzgebiete (Special Protection Areas, SPA).  
 
2012 
Nach 4 Jahren "Bearbeitungszeit" weist das OVG auf Antrag des 
Luftfahrtbundesamtes die Klage u.a. mit der Begründung ab, 
Flugrouten seinen nicht Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens.  
 
2013 
Im Revisionsverfahren widerspricht das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) diesem Urteil mit der Begründung: 
 

„Der Planfeststellungsbeschluss für den Bau eines Flughafens muss die 
in seiner räumlichen Umgebung aufgeworfenen Probleme bewältigen. 
Hierzu ist er nur in der Lage, wenn die prognostische 
Flugroutenplanung Art und Ausmaß der zu erwartenden 
Betroffenheiten in der für die Abwägung relevanten Größenordnung 
realistisch abbildet“  (BVerwG-Urteil 4 C 14.12, B 12 S. 8) 
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2016 
Jahre später schließt das Sächsische OVG in seiner Begründung zum 
Urteil 1 C 6/14 nicht mehr aus, 
 
"...dass das prognostizierte Flugverfahren nur für Flugzeuge mit 
einem Startgewicht von maximal 30 t gedacht war", 
 
weist aber die Klage der GRÜNEN LIGA SACHSEN mit der Begründung 
zurück, dass lt. Luftfahrtbundesamt  
 
"... die Flugzeuge, die die streitigen Flugverfahren nutzen dürfen, das 
Schutzgebiet mit einer Höhe von mehr als 600 m überfliegen" und 
damit das Europäische Vogelschutzgebiet nicht gefährdet ist. 
 
Obwohl von der Anwaltskanzlei der Klägerin und deren Gutachtern 
umfangreiche Dokumentationen für Überflüge unter 600 m vorlagen,   
negierte das Gericht diese Fakten.   
 
Zunehmend kommt es aktuell immer mehr zu tiefen Überflügen von 
Frachtmaschinen über das Europäische Vogelschutzgebiet. So fliegen 
seit Anfang 2017 fast täglich und regelmäßig russische/ukrainische 
Uraltmaschinen vom Typ AN12 im Auftrag der Bundeswehr 6  mit 
Flughöhen weit unter 600 m über das Schutzgebiet und die 
Ortschaften im Nordwesten von Leipzig.  
 

Die Petition:   
Die Bürgerinitiative "Gegen die neue Flugroute" hat sich im Jahre 2007 
mit einer Petition an die Bundesregierung gewandt. Die Kurze 
Südabkurvung sollte abgeschafft, bzw. nur mit Flugzeugen mit max.   
30 t Abfluggewicht beflogen werden. Die Petition wurde 2017 vom 
Deutschen Bundestag fraktionsübergreifend und einstimmig 
angenommen und an das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur zur Umsetzung überwiesen. Dieses weigert sich bisher, 
den Beschluss umzusetzen. 
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  Die Petition:  Juli 2007 - Einreichung          
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 Die Petition:  März 2017 - Beschlussempfehlung
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Die Petition:  Juni 2017 - Bundestagsbeschluss 
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Die Petition:                                                                              
September 2017 - Missachtung des Verfassungsorgans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Erinnerung: Schreiben der DFS vom 16.06.2006 

 

                           
 
Der Planfeststellungsbeschluss besagte: 
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Das Berliner Modell 

Streit um Flugrouten ist nicht neu. Auch bei der Planung und dem Bau 
des BER lief die "Verwaltungsmaschinerie" ähnlich. Allerdings schritt 
hier das Bundesverkehrsministerium regulierend für die Fluglärm-
Betroffenen ein. Warum dies nicht für Leipzig möglich ist, verschließt 
sich dem Verständnis des Bürgers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ, 29.10.2010 
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Wir danken allen Spendern, die den Druck dieser Broschüre ermöglichen. 

 
     Bürgerinitiative "Gegen die neue Flugroute" 
     Postfach 26 01 10 
     04139 Leipzig  
     info@fluglaermleipzig.de 
     www.fluglaermleipzig.de 

 
Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen,  

wie die Cholera und die Pest.   
Robert Koch (Nobelpreisträger für Medizin) 

mailto:info@fluglaermleipzig.de
http://www.fluglaermleipzig.de/

